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EINSCHREIBEN 

Innsbruck, am 28.06.2021 

 

A N F R A G E 

NACH DEM UMWELTINFORMATIONSGESETZ 

 

Im Namen der Anrainerschutzgemeinschaft Innsbruck Airport AIA darf ich mich an den Bürger-

meister der Stadt Innsbruck als 51%-Eigentümervertreter des Flughafens Innsbruck wegen der 

Lärmbelästigung durch Flugverkehr während der Mittagszeit in den Monaten April und Mai 2021 

wenden.  

 

In den Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen (ZFBB) Stand April 2019 wird seitens des zustän-

digen Ministeriums behördlich als Mittagsruhe vorgegeben:  

Montag bis Samstag von 12.30 bis 14.00 Uhr und  

Sonn- und Feiertage von 12.30 bis 15.00 Uhr.  

Eine Reduzierung der Flugbewegungen in der Mittagszeit wurde in die ZFBB aufgenommen, um 

dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung entgegen zu kommen. 

 

Da sich die Einschränkungen jedoch nicht auf ein allgemeines Start- und Landeverbot beziehen 

sondern nur auf Flüge unter 20 Minuten, erlaubt die ZFBB ein Starten und Landen von 

Flugzeugen im Minutentakt, sofern der zugrunde liegende Flug 20 Minuten nicht unterschreitet.  

 

Somit ergeben sich folgende Fragen an den Bürgermeister als zuständige und kompetente 

Auskunftsperson: 



1.  

Wie viele Flugbewegungen (Starts und Landungen) gab es an den Werktagen (Montag bis 

Samstag)  im Zeitraum 12:30 - 14 Uhr, jeweils aufgeschlüsselt auf jeden der betroffenen 

Wochentage: 

Do. 1.4. – Sa. 3.4. 

Di. 6.4. – Sa. 10.4. (Mo. 5.4. Ostermontag) 

Mo. 12.4. – Sa. 17.4. 

Mo. 19.4. – Sa. 24.4. 

Mo. 26.4. – Fr. 30.4. (Sa. 1.5. Staatsfeiertag) 

Mo. 3.5. – Sa. 8.5. 

Mo. 10.5. – Mi. 12.5. (do. 13.5. Christi Himmelfahrt) 

Fr. 14.5. – Sa. 15.5. 

Mo. 17.5. – Sa. 22.5. 

Di. 25.5. – Sa. 29.5. (Mo. 24.5. Pfingstmontag) 

Mo. 31.5. 

 
2. 

Bitte um eine zahlenmäßige Aufschlüsselung der Flugbewegungen im angeführten Zeitraum 

(Mittagszeit) nach 

 a. Linien- und Charterflüge 

 b. Allgemeine Luftfahrt 

Business-Jets 

Sportfliegerei und Kleinflugzeuge 

Schulungsflüge 

 

3. 

Wie viele Flugbewegungen (Starts und Landungen) gab es an den Sonn- und Feiertagen   im 

Zeitraum 12:30 - 15 Uhr, jeweils aufgeschlüsselt auf jeden der betroffenen Tage: 

So. 4.4. 

Mo. 5.4. Feiertag Ostermontag 

So. 11.4. 

So. 18.4. 

So. 25.4. 

Sa. 1.5., Staatsfeiertag 

So. 2.5. 

So. 9.5. 

Do. 13.5., Feiertag Christi Himmelfahrt 

So. 16.5. 

So. 23.5. 

Mo. 24.5. Feiertag Pfingstmontag 

So. 30.5. 



4.  

Bitte um eine zahlenmäßige Aufschlüsselung der Flugbewegungen im angeführten Zeitraum 

(Mittagszeit) nach 

 a. Linien- und Charterflüge 

 b. Allgemeine Luftfahrt 

Business-Jets 

Sportfliegerei und Kleinflugzeuge 

Schulungsflüge 

 

5.  

Wie hoch ist der Wert des maximalen Schallpegels (max level) der im jeweiligen Zeitraum 

auftretenden Flugbewegungen? 

 

Die Lärmbelastung durch diesen Flugverkehr ist somit auch in der Mittagsruhe gegeben. Es 

handelt sich bei diesen Fragen um Fragen betreffend Lärm und sie sind damit umweltrelevant. 

Informationen über gemessene Lärmwerte kann die Stadt Innsbruck wahrscheinlich über die 

Abteilung ESA (Emission Sicherheitstechnik Anlagen) als Abteilung des Amtes der Tiroler 

Landesregierung erhalten. 

 

Ich ersuche um rasche Übersendung der angefragten Umweltinformationen. Sollte die Stadt-

gemeinde diese Anfragen bzw. Teile davon nicht beantworten können, so wird eine bescheid-

mäßige Erledigung der Anfrage beantragt.  

 

Die Komplexität der Fragen ist gering, sodass ich bitte, die gesetzlich vorgegebene Maximal-

dauer für eine Beantwortung nicht auszuschöpfen.  

 

 

Die Beantwortung kann der Einfachheit halber auch via email an  

manfred.roner@aon.at 

erfolgen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

M. Roner 

 


